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Stand Mai 2010 

Friedhofsordnung 

vom 21. September 1978, in Kraft seit 1. Januar 1979 
 
Geändert durch die Satzung vom:  in Kraft seit: 
07. Juni 1984 01.07.1984 
27. Mai 1992 01.07.1992 
27. November 1997  01.01.1998 
18. Juli 2002  26.07.2002 
30. Oktober 2003 01.01.2004 
14. Dezember 2006 01.01.2007 
17. Juli 2008 26.09.2008 
06. Mai 2010 21.05.2010 
 
 
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über das 
Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeinde-
ordnung von Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg beschließt der Gemeinderat der Stadt Waiblingen folgende Satzung zur Änderung der 
Friedhofsordnung. 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1  

(1) Diese Friedhofsatzung gilt für alle nachfolgenden bezeichneten Friedhöfe der Stadt Waiblingen 
mit den Ortschaften: Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt. Die Friedhöfe 
der Stadt Waiblingen sind öffentliche Einrichtungen. Sie dienen der Bestattung von Personen 
welche 

a) bei Eintritt des Todes in Waiblingen wohnhaft waren (Einwohner), 

b) ohne oder mit unbekanntem Wohnsitz in Waiblingen verstorben sind oder tot auf-
gefunden wurden, 

c) den Einwohnern gleichgestellt sind.  
 
Den Einwohnern gleichgestellt ist, wer die Wohnung in Waiblingen nur aufgegeben 
hat, um in ein auswärtiges Altersheim, Alterspflegeheim oder eine ähnliche Einrich-
tung aufgenommen zu werden. 
 

(2) Außerdem dürfen auf den Friedhöfen Personen bestattet werden, für die ein Wahlgrab nach § 15 
zur Verfügung steht. 

(3) Die Einwohner der Ortschaft Siegelhausen (Stadtteil von Marbach) haben bezüglich des Friedho-
fes in der Ortschaft Bittenfeld die Rechte nach § 1 Abs. 1 und 2. 

(4) In besonderen Fällen kann die Friedhofsverwaltung die Bestattung von anderen Personen zulas-
sen. 

(5) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung auch für die Bei-
setzung von Aschen. 
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II. Ordnungsvorschriften 

§ 2 Öffnungszeiten 

(1) Die Friedhöfe, dürfen nur während der Öffnungszeiten betreten werden. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten der Friedhöfe oder einzelner Friedhofsteile aus be-
sonderem Anlass untersagen. 

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeits-
rechte der Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Fried-
hofspersonals sind zu befolgen. 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 

a) die Wege zu befahren, ausgenommen Kinderwagen, Rollstühle, Leichenwagen bis 
zur Leichenhalle und Zubringerfahrzeuge der Bildhauer, Steinmetzen und der 
Gärtner sowie Handwägen, soweit sie zur Grabpflege benötigt werden,  

b) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszufüh-
ren, 

c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu be-
schädigen, sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten, 

d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 

e) Abraum und Abfälle außerhalb der hierfür bestimmten Stellen abzulagern, 

f) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie das An-
bieten von Dienstleistungen, 

g) Druckschriften zu verteilen, 

h) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, 

i) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu be-
schädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit 
sie nicht als Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten, 

j) zu lärmen und zu spielen, zu essen und trinken sowie zu lagern. 
 

Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit der Würde des Friedhofes zu vereinba-
ren sind. 

 
(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Sie 

sind spätestens 4 Tage vorher anzumelden. 

§ 4 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die Tä-
tigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen  Zulassung durch die Stadt, die gleichzeitig den Um-
fang der Tätigkeiten festlegt. 

(2) Zugelassen werden Gewerbetreibende, die 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind,  
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b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die 
Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qualifikation verfü-
gen und eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. 

 
(3) Die Zulassung erfolgt durch Zulassungsbescheid. Die Zulassung ist alle 5 Jahre zu erneuern. 

(4) Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben für jeden Bediensteten bei der Stadt einen Ausweis 
zu beantragen. Die Zulassung und die Bedienstetenausweise sind dem Friedhofspersonal auf 
Verlangen vorzuweisen. 

(5) Gewerbetreibende, die unvollständige Anzeigen bzw. nicht korrekt dimensionierte Abmessungen 
von sicherheitsrelevanten Bauteilen bei der Anzeige benennen und sich bei der Ausführung der 
Fundamentierung und der Befestigung der Grabmalteile nicht an die in der Anzeige genannten 
Daten halten, werden als unzuverlässig eingestuft. Als Folge kann die Zulassung nicht erteilt 
werden bzw. entzogen werden. 

(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergan-
genen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie und ih-
re Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursa-
chen. 

(7) Unbeschadet § 3 Abs. 2 b dürfen gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof nur während der von 
der Stadt festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 sind gewerbli-
che Arbeiten ganz untersagt.  

(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorü-
bergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Beendigung 
oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den früheren 
Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Was-
serentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 

(9) Gewerbetreibende, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 4 bis 8 ver-
stoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben 
sind, kann die Stadt die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entzie-
hen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

(10) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden haben für jeden Bediensteten bei der Stadt einen Ausweis 
zu beantragen. Die Bedienstetenausweise sind dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuwei-
sen. 

 Abs. 1-4, Abs. 6 Satz 2 und Abs. 9 finden keine Anwendung. Das Verwaltungsverfahren kann 
über eine einheitliche Stelle nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Baden-
Württemberg abgewickelt werden. 

III. Bestattungsvorschriften 

§ 5 Allgemeines 

Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Stadt anzumelden. Der An-
meldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer  vorher erworbe-
nen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. Bei 
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Feuerbestattung ist gleichzeitig die Art der Beisetzung festzulegen. Der Friedhofsaufseher darf die Be-
stattung erst vornehmen, wenn die Genehmigung der Friedhofsverwaltung vorliegt. 

§ 6 Zeitpunkt 

(1) Die Reihenfolge der Bestattungen richtet sich grundsätzlich nach dem Zeitpunkt des Todes. 

(2) Die Bestattungszeit wird von der Friedhofsverwaltung festgesetzt. Wünsche der Hinterbliebenen 
und der Geistlichen sowie Trauerredner werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 

§ 7 Grablage 

(1) Die Grablage wird von der Friedhofsverwaltung bestimmt. Sie wird dem Friedhofsaufseher zu-
sammen mit der Grabanweisung bekanntgegeben. 

(2) Die Gräber sind fortlaufend zu nummerieren. Jedes Grab ist mit einer Nummerntafel zu verse-
hen. Die Friedhofsverwaltung führt eine Gräberkartei. 

§ 8 Einrichtungen 

Für folgende Einrichtungen besteht Benutzungspflicht 

a) Leichenhalle 

b) Grabherstellung (ausheben und zuschütten) 

c) Bestattungseinrichtung 

d) Herstellung von Plattenwegen, wenn solche anstelle von Grabeinfassungen vorge-
schrieben sind. 
 
Auf dem Friedhof der Kernstadt: 

e) die Leichenträger. 

§ 9 Särge 

(1) Die Särge dürfen, den Bedürfnissen entsprechend, höchstens so bemessen sein, dass sie inner-
halb der möglichen Grababmessungen liegen und eine ordnungsgemäße Bestattung gewährleis-
tet. 

 
(2) Särge und Sargausstattungen für Erdbestattungen müssen aus Materialien bestehen, die wäh-

rend der Ruhezeit im Erdboden verrotten. 

§ 10 Ausheben der Gräber 

(1) Die Friedhofsverwaltung lässt die Gräber ausheben und zufüllen. 
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(2) Die Gräber werden mit den im Friedhofsplan festgelegten Zwischenräumen und mit folgenden 
Mindestabmessungen hergestellt:  

 
 lang breit tief 
Für Leichen von Personen über 10 Lebensjahre 2,00 m 1,00 m 1,80 m 
Für Leichen von Kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 1,50 m 0,80 m 1,50 m 
Für Urnen 1,00 m 0,80 m 0,80 m. 

 
(3) Bei Tiefgräbern muss der Sarg auf mindestens 2,40 m Tiefe gelegt werden. 

§ 11 Ruhezeiten 

Die Ruhezeiten für Aschen beträgt auf allen Friedhöfen 15 Jahre  
 
Die Ruhezeit für Leichen beträgt  

a) in der Kernstadt und Ortschaft Beinstein 
von Personen über 10 Lebensjahre     15 Jahre 
von Kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr   10 Jahre 

b) in den Übrigen Ortschaften 
von Personen über 10 Lebensjahre     20 Jahre 
von Kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr   12 Jahre. 

§ 12 Umbettungen 

(1) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschrif-
ten, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Bei Umbettungen von Leichen wird die 
Zustimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, in den ersten 8 Jahren der Ruhezeit nur 
bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses oder eines besonderen Härtefalls erteilt. 
Umbettungen aus einem Reihengrab in ein anderes Reihengrab oder aus einem Urnenreihen-
grab in ein anderes Urnenreihengrab sind innerhalb der Stadt nicht zulässig. Die Friedhofsver-
waltung kann Ausnahmen zulassen. 

(2) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus einem Reihen-
grab oder aus einem Urnenreihengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus einen 
Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte. 

(3) In den Fällen des § 25 Abs. 1 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten nach § 25 Abs. 1 
Satz 4, können Leichen oder Aschen deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amtswegen 
in ein Reihengrab oder in ein Urnenreihengrab umgebettet werden. Im Übrigen ist die Friedhofs-
verwaltung bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, Umbettungen vor-
zunehmen. Die Verfügungs- und Nutzungsberechtigten sind vorher zu hören. 

(4) Die Umbettungen lässt die Friedhofsverwaltung durchführen, sie bestimmt den Zeitpunkt der 
Umbettung. Umbettungen dürfen nur in der Zeit von November bis April durchgeführt werden. 

(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden die an benachbarten Grabstätten und 
an Anlagen durch die Umbettung zwangsläufig entstehen, haben die Antragsteller zu tragen. 

(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
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IV. Grabstätten 

§ 13 Einteilung der Gräber 

(1) Die für die Bestattungen bestimmten Flächen der Friedhöfe sind eingeteilt in Belegfelder.  
Die Gräber werden in Reihen angelegt. Die Einteilung ist in einem besonderen Plan niedergelegt. 
Die Grabstätten sind Eigentum der Stadt. Rechte an ihnen können nur nach dieser Ordnung er-
worben werden. 

(2) Die Gräber werden angelegt 

a) für Leichen als 
1. Reihengräber, 
2. Wahlgräber, 

b) für Urnen als 
1. Urnenreihengräber, 
2. Urnenwahlgräber, 
3. Urnennischen, 
4. anonyme Urnengemeinschaftsstätten, 

 5. Baumgräber. 
 
(3) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage oder auf Unveränderlichkeit 

der Anlage besteht nicht. 

(4) Grüfte und Grabgebäude nicht zugelassen. 

§ 14 Reihengräber 

(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen und die Beisetzung von Aschen, die der Rei-
he nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. Eine Verlängerung 
der Ruhezeit ist nicht möglich. Verfügungsberechtigt ist – sofern keine andere ausdrückliche 
Reihenfolge 

1. wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 Bestattungsgesetz) 

2. wer sich dazu verpflichtet 

3. der Inhaber der tatsächlichen Gewalt 

 
(2) Auf den Friedhöfen werden ausgewiesen: 

a) in der Kernstadt und der Ortschaft Beinstein 

1. Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr, 

2. Reihengrabfelder für Verstorbene über 10 Lebensjahre 
 

b) in den Ortschaften Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt 

1. Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum 12. Lebensjahr 

2. Reihengrabfelder für Verstorbene über 12 Lebensjahre 
 

(3) In jedem Reihengrab wird nur eine Leiche beigesetzt. § 28 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(4) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt werden. 
Dies gilt auch für Urnenreihengräber. § 28 Abs. 2 bleibt unberührt. 
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(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit, wird drei 
Monate vorher durch schriftliche Mitteilung an die Verfügungsberechtigten über die Reihengräber 
bekanntgegeben. Soweit der Verfügungsberechtigte nicht bekannt ist, erfolgt ein Hinweis auf 
dem betreffenden Grab sowie öffentliche Bekanntmachung. 

(6) Bei Reihengräbern für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr, ist auf Antrag der Eltern eine 
Weiterpflege des Grabes bis auf Widerruf möglich, sollte die Stadt die Gräber benötigen oder 
werden die Gräber nicht gepflegt, müssen die Gräber an die Stadt zurückgegeben werden. 

§ 15 Wahlgräber 

(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen und die Beisetzung von Aschen, an denen ein 
öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht verliehen wird. Das Nutzungsrecht wird durch die Verleihung 
begründet. Nutzungsberechtigter ist die durch die Verleihung bestimmte Person. 

(2) Nutzungsrechte an Urnenwahlgräbern und Wahlgräbern für die Erdbestattung werden auf die 
Dauer von 30 Jahren, Nutzungsrechte für Urnennischen und Baumgräber werden auf die Dauer 
von 20 Jahren (Nutzungszeit) eingeräumt. Sie können nur anlässlich eines Todesfalls erworben 
werden. Ausnahmen können in besonders gelagerten Fällen von der Friedhofsverwaltung zuge-
lassen werden. Der erneute Erwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag um jeweils 10 wei-
tere Jahre möglich; in Ausnahmefällen, insbesondere zur Abrundung von Ruhezeiten, kann um 
einzelne Jahre verlängert werden, soweit keine zwingenden Gründe entgegen stehen. 

(3) Ein Anspruch auf Einräumung oder erneuten Erwerb von Nutzungsrechten besteht nicht. 

(4) Es werden unterschieden ein- und mehrstellige Grabstätten als einfach- oder doppelttiefe Grä-
ber. Über eine Wiederbelegung entscheidet die Stadt nach eigenem Ermessen. 

(5) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder 
ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben ist. 

§ 16 Nutzungsberechtigte 

(1) Der Erwerber soll für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. 
Dieser ist aus dem nachstehend genannten Personenkreis zu benennen. Wird keine oder eine 
andere Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die 
Angehörigen bzw. Erben des verstorbenen Erwerbers über: 

a) auf den überlebenden Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner und zwar auch 
dann, wenn Kinder aus einer frühren Ehe vorhanden sind 

b) auf die ehelichen, nicht ehelichen und Adoptivkinder 

c) auf die Stiefkinder 

d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter und Mütter 

e) auf die Eltern 

f) auf die vollbürtigen Geschwister 

g) auf die Stiefgeschwister 

h) auf die nicht unter a - g fallenden Erben. 
 
 Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der Älteste nutzungsberechtigt. Das gleiche gilt 

beim Tod eines Nutzungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht früher übergegangen war. 

(2) Ist der Nutzungsberechtigte an der Wahrung seines Nutzungsrechts verhindert oder übt er das 
Nutzungsrecht nicht aus, so tritt derjenige an seine Stelle, der der nächste in der Reihenfolge 
wäre. 
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(3) Jeder auf den ein Nutzungsrecht übergeht, kann durch Erklärung gegenüber der Friedhofsver-
waltung auf das Nutzungsrecht verzichten; dieses geht dann auf den nächsten Angehörigen bzw. 
Erben in obiger Reihenfolge über. 

(4) Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht durch eine Mitteilung an die Friedhofsverwal-
tung auf eine der in Abs. 1 Satz 3 genannten Personen übertragen. 

(5) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofsordnung und der dazu ergangenen Re-
gelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über Bestattungen sowie 
über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Verstorbene die nicht 
zu dem Personenkreis des Abs. 1 Satz 3 gehören, dürfen in der Grabstätte nicht bestattet wer-
den. Die Friedhofsverwaltung kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Ausnahmen zulassen 

(6) Das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. 

(7) Das Nutzungsrecht kann ohne Entschädigung entzogen werden, wenn die Rechtsnachfolger 
nach dem Tod des Nutzungsberechtigten trotz Aufforderung nicht innerhalb zweier Jahre einen 
neuen Nutzungsberechtigten benennen. 

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben 
zu lassen. 

§ 17 Beisetzung von Aschen 

(1) Für die Beisetzung von Aschen gelten die Bestimmungen über Grabstätten sinngemäß. 

(2) Urnen können beigesetzt werden in: 

a) Urnenreihengräbern, 

b) Urnenwahlgräbern, 

c) Urnennischen, 

d) belegten Wahlgräbern 
 
(3) Die Zahl der Urnen die in einem Wahlgrab oder in einem Urnenwahlgrab beigesetzt werden kön-

nen, richtet sich nach der Größe des Grabes bzw. des Urnenwahlgrabes und der Urne. 

(4) Für Urnennischen gelten die Bestimmungen für Urnenwahlgräber sinngemäß. In einer Urnenni-
sche können zwei Urnen beigesetzt werden. 

§ 17 a Anonyme Urnengemeinschaftsstätten 

(1) Auf dem Friedhof Waiblingen, Alte Rommelshauser Straße, werden Urnengemeinschaftsstätten 
für anonyme Beisetzungen vorgehalten. 

(2) Anonyme Beisetzungen finden ohne Beisein von Angehörigen und ohne Hinweis auf den Zeit-
punkt statt. 

(3) Urnenausgrabungen sind nicht zulässig. 

§ 17 b Grabfeld für Angehörige des muslimischen Glaubens 

(1) Auf dem neuen Friedhof Neustadt wird ein Grabfeld für Angehörige des muslimischen Glaubens 
vorgehalten. 

(2) Die Bestattung erfolgt in Reihen- oder Wahlgräbern: Insbesondere die Bestimmungen der §§ 14 
und 15 gelten hierfür entsprechend. 
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§ 17 c Baumgräber 

(1) Baumgräber sind Urnenwahlgrabstätten. Die Beisetzung der Urne erfolgt in unmittelbarer Nähe 
eines Baumes. 

(2) Auf dem Friedhof Waiblingen werden Baumgräber vorgehalten. 

(3) Das Baumgräberfeld ist in natur belassener Form zu erhalten. Bepflanzungen und Pfle-
gemaßnahmen erfolgen ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung. 

(4) Als Gedenkzeichen wird am Baumstamm oder an der Baumverankerung eine Plakette an-
gebracht. Die Entscheidung über die Platzierung der Plakette erfolgt durch die Friedhofs-
verwaltung. Art und Ausgestaltung der Plakette wird von der Friedhofsverwaltung vorgegeben. 
Die Plakette darf mit Namen, Geburts- und Todestag beschriftet werden. Grabzubehör und wei-
tere Gedenkzeichen sind nicht zulässig. 

(5) Je nach Lage und Größe des Baumes werden zwischen zwei und acht Nutzungsrechte pro 
Baum vergeben. Es werden Baumgräber für eine oder zwei Urnen bereitgestellt. 

(6)  Soweit in diesem Paragraphen nichts ausdrücklich geregelt ist, gelten die übrigen Bestimmungen 
dieser Satzung. 

V. Gestaltung der Grabstätten 

§ 18 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

Jede Grabstätte ist – unbeschadet der besonderen Anforderung des § 19 a für Grabfelder mit besonde-
ren Gestaltungsvorschriften – so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 

§ 18 a  Wahlmöglichkeit 

(1) Auf den Friedhöfen werden Grabfelder mit und Grabfelder ohne besondere Gestaltungsvorschrif-
ten eingerichtet.  

(2) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einem Grabfeld mit oder in einem Grabfeld ohne 
besondere Gestaltungsvorschriften zu wählen. Wird von dieser Wahlmöglichkeit (bei Anmeldung 
der Bestattung) kein Gebrauch gemacht, hat die Beisetzung in einem Grabfeld mit besonderen 
Gestaltungsvorschriften zu erfolgen. 

(3) Grabfelder ohne besondere Gestaltungsvorschriften sind: 25A 

§ 18 b Grabfelder ohne besondere Gestaltungsvorschriften 

In den Grabfeldern ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen die Grabmale in ihrer Gestal-
tung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung lediglich den allgemeinen Gestaltungsgrundsätzen 
(§ 18), sowie den allgemeinen Gestaltungsvorschriften (§ 19). 

§ 19 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen der Würde des Ortes entsprechen.  

(2) Auf den Grabstätten sind insbesondere nicht zulässig Grabmale 

a) aus schwarzem Kunststein oder aus Gips 

b) mit in Zement aufgesetztem figürlichem oder ornamentalem Schmuck 
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c) mit Farbanstrich auf Stein 

d) mit Glas, Emaille, Porzellan oder Kunststoffen in jeder Form. 

Das gilt entsprechend auch für sonstige Grabausstattungen. 
 
(3) Grabstätten für Erdbestattung dürfen nur bis zur Hälfte mit Steinplatten oder sonstigen was-

serundurchlässigen  Materialien abgedeckt werden. Abdeckungen in der Ausführung nach Abs. 
(2) sind nicht zulässig. 

§ 19 a Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften 

(1) Über die Vorschriften des § 19 hinaus müssen in diesen Grabfeldern die Grabmale und sonsti-
gen baulichen Anlagen in ihrer Gestaltung. Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung er-
höhten Anforderungen entsprechen. 

(2) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 

a) Die Grabmale müssen auf allen Seiten handwerklich bearbeitet sein. 

b) Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus dem das Grabmal 
besteht, werkgerecht abzustimmen und zu gestalten. 

c) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite des 
Grabmals angebracht werden. 

d) Figürliche lebensnahe Nachbildungen von Verstorbenen als Grabmal sind nicht 
gestattet. 

 
(3) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 

a) auf einstelligen Grabstätten bis zu 0,50 qm Ansichtsfläche 

b) auf zwei- und mehrstelligen Grabstätten bis zu 1,00 qm Ansichtsfläche 

c) Grabmale Höhe 110 cm 

d) Stelen Höhe 130 cm  
 
(4) Auf Grabstätten für Kinder und Urnen sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 

a) auf einstelligen Grabstätten bis zu 0,30 qm Ansichtsfläche 

b) auf mehrstelligen Grabstätten bis zu 0,50 qm Ansichtsfläche 

c) Höhe 60 cm 
 
(5) Grabeinfassungen jeglicher Art sind nicht zulässig, soweit die Stadt die Grabzwischenwege in 

den einzelnen Grabfeldern mit Trittplatten belegt. Bei Urnenwahl- und Urnenreihengräbern ist ei-
ne Grabeinfassung möglich. 

(6) Die Friedhofsverwaltung kann unter Berücksichtigung der Gesamtgestaltung des Friedhofs und 
im Rahmen von Absatz 1 Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 2 bis 5 und auch sonst-
ige Grabausstattungen zulassen. 

§ 19 b Gestaltungsvorschriften für Urnennischen 

(1) Die Abdeckung der Urnennischen erfolgt durch einheitliche Natursteinplatten, die von der Stadt 
gestellt werden. Die Oberfläche der Natursteinplatten darf nicht verändert werden. Auf den Fried-
höfen der Ortschaften können zur Abdeckung der Urnennischen handelsübliche, witterungsbe-
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ständige Natursteinplatten verwendet werden, die von den Nutzungsberechtigten zu stellen sind. 
Die Farbgestaltung der Abdeckplatten ist auf das Gesamtbild der Urnennischenwand abzustim-
men.  
Die Abdeckplatten sind auf die Dauer der Nutzungszeit von den Nutzungsberechtigten zu unter-
halten. 

(2) Die Abdeckplatten können bearbeitet werden, insbesondere kann die Plattenbegrenzung ausge-
formt werden. Die Schriftzeichen sind vertieft oder erhaben auf der Abdeckplatte anzubringen. 
Metallbuchstaben sind zulässig. Vertiefte Buchstaben können mit gedeckter Farbe eingelegt 
werden. 

 Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus dem die Abdeckplatte besteht 
werkgerecht abzustimmen und zu gestalten. 

(3) Die Bearbeitung und Anbringung der Abdeckplatten hat durch zugelassene Fachbetriebe  
(§ 4 Abs. 1 und 2) zu erfolgen. 

(4) Das Anbringen von Blumen und Kerzen o. ä. an den Urnenwänden ist nicht gestattet. Das Able-
gen von Blumenschmuck vor den Urnenwänden ist erlaubt. Das Ablegen von Kunststoffblumen 
ist untersagt. Die freie Ansicht auf die unterste Reihe der Urnenwände darf durch das Ablegen 
von Blumenschmuck nicht verdeckt werden. 

§ 20 Zustimmungserfordernis 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Ohne Zustimmung sind nach der Bestattung oder Beisetzung 
Grabmale als Holzkreuze, Holztafeln und Totenbretter zulässig. Die Abmessungen für die Holz-
tafeln und Totenbretter dürfen zwischen 15 bis 30 cm Breite und max. 110 cm Höhe liegen. 

(2) Dem Antrag ist die Zeichnung über den Entwurf des Grabmales im Maßstab 1:10 zweifach bei-
zufügen. Dabei ist das zu verwendende Material, seine Bearbeitung, der Inhalt und die An-
ordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie die Fundamentierung anzugeben. 
Soweit erforderlich, kann die Friedhofsverwaltung Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und 
der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung und der Form ver-
langen. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells oder das Aufstellen einer Attrappe 
auf der Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Abs. 2 gilt entsprechend. 

(4) Die Gestaltung und Beschriftung der Abdeckungen von Urnennischen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht inner-
halb von zwei Jahren nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden sind. 

(6) Die Friedhofsverwaltung kann die Entfernung von solchen Grabmalen und sonstigen baulichen 
Anlagen verlangen, die ohne Genehmigung aufgestellt wurden oder die nicht der Genehmigung 
entsprechend ausgeführt wurden. 

§ 21 Standsicherheit 

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein und 
Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der je-
weils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsi-
cher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können.  
Satz 1 gilt für sonstige baulichen Anlagen entsprechend. 
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(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe 
und Stärke der Fundamente, bestimmt die Stadt gleichzeitig mit der Zustimmung nach § 20. Sie 
kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist. Steingrab-
male sollen mindestens 16 cm stark sein. 

§ 22 Unterhaltung 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssi-
cherem Zustand zu halten und entsprechend zu überprüfen. Verantwortlich dafür ist bei Reihen-
grabstätten und Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte, bei Wahlgrabstätten und 
Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen da-
von gefährdet, so sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe 
zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortli-
chen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb 
einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, so ist die Friedhofsverwaltung be-
rechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal oder die sonstige bauli-
che Anlage oder Teile davon zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, diese 
Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermit-
teln, so genügt ein 6-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verantwortlichen sind für jeden 
Schaden haftbar, der durch nicht verkehrssichere Grabmale oder sonstige baulichen Anlagen 
oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht wird. 

§ 23 Entfernung 

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungs-
rechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung von der Grabstätte 
entfernt werden. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts oder bei Entzug des Nutzungsrechts (§ 16 
Abs. 7 und § 25 Abs. 1) sind die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen zu entfernen). 
Geschieht dies nicht innerhalb von drei Monaten, so kann sie die Friedhofsverwaltung im Wege 
der Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz gegen den Ersatz der 
Kosten entfernen; § 22 Abs. 2 Satz 5 ist entsprechend anwendbar. Der Friedhofsverwaltung ob-
liegt keine Aufbewahrungspflicht. 

VI. Herrichten und Pflege der Grabstätten 

§ 24 Allgemeines 

(1) Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerichtet und dauernd gepflegt 
werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulagern. 

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcharakter 
des Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung 
anzupassen. Bei Plattenbelägen zwischen den Gräbern dürfen die Grabbeete nicht höher als die 
Platten sein. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen bepflanzt werden, die andere 
Grabstätten und die öffentlichen Anlagen nicht beeinträchtigen. Bäume und Großsträucher sowie 
Pflanzen welche die Gräber überragen, das Begehen der Wege beeinträchtigen oder die Höhe 
von 2 m überschreiten, sind nicht zulässig. 
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(3) Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätten hat der nach § 22 Abs. 1 Verantwortliche 
zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts. 

(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung hergerichtet sein. 

(5) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abzuräumen. § 23 Abs. 
2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Das Herrichten, die Unterhaltung oder jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 
der Grabstätten obliegt ausschließlich der Stadt. 

(7) Die Verfügungs- und Nutzungsberechtigten müssen dulden, dass Gräber von Bäumen der Fried-
hofsanlage überragt werden. Wenn Bäume oder Sträucher durch Wiederbelegung eines Grabes 
gefährdet werden, so kann die Friedhofsverwaltung die zu ihrer Erhaltung nötigen Vorkehrungen 
treffen. 

§ 25 Vernachlässigung der Grabpflege 

(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche (§ 22 Abs. 1) 
auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils fest-
gesetzten angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein 3-monatiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt, so können Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten von der 
Stadt abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrab-
stätten kann die Stadt in diesem Fall im Wege der Ersatzvornahme nach dem Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetz in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädi-
gung entziehen. In dem Entziehungsbescheid ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das 
Grabmal und die sonstigen Grabausstattungen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbar-
keit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt, oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln,  
so kann die Stadt den Grabschmuck entfernen. Sie ist zur Aufbewahrung nicht verpflichtet. 

(3) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind dem Verantwortlichen vorher anzuordnen. 

VII. Leichenhallen und Trauerfeiern 

§ 26  

 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen. Die Leichenzellen dürfen nur mit Erlaubnis 
der Stadt und in Begleitung eines Friedhofsmitarbeiters betreten werden. 

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen  
den Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine hal-
be Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen. 

(3) Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer meldepflichtigen 
Krankheit gelitten haben, sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. 
Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorheri-
gen Zustimmung des Amtsarztes. Eine Genehmigung ist ferner notwendig, wenn von auswärts 
kommende Särge geöffnet werden sollen. 

(4) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, am Grabe oder an einer anderen im 
Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
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(5) Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn der Verdacht be-
steht, dass der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten hat oder wenn Beden-
ken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

VIII. Schlussvorschriften 

§ 27 Alte Rechte 

Bei Grabstätten über welche bei Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung bereits verfügt worden ist, richten 
sich die Ruhezeiten sowie die Nutzungsrechte an Wahlgräbern und die Gestaltung nach den bisherigen 
Vorschriften. 

§ 28 Übergangsregelung für Reihengräber 

(1) Doppeltiefe Reihengräber die nur einfach belegt sind, dürfen mit einem weiteren Familienange-
hörigen belegt werden, solange die Ruhezeit des zuerst Verstorbenen noch nicht abgelaufen ist. 
Dies gilt, gleichgültig ob das Gräberfeld künftig für Reihen- oder Wahlgräber vorgesehen wird. 

(2) Ein Reihengrab darf von dem Verfügungsberechtigten in ein Wahlgrab umgewandelt werden, 
wenn das Belegfeld künftig für Wahlgräber vorgesehen wird; dabei ist der Ablauf der Ruhezeit 
unerheblich. Die Laufzeit des Nutzungsrechts rechnet ab Beginn der Ruhezeit der ersten Be-
legung des Grabes, frühestens jedoch ab dem Beginn der Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen an-
lässlich dessen Bestattung eine Übergehungsgebühr nach früherem Recht bezahlt wurde.  

(3) Im Zusammenhang mit einer Umbettung aus einem Reihengrab darf ein Verfügungsberechtigter 
ein Wahlgrab erwerben. Die Laufzeit des Nutzungsrechts rechnet ab dem Beginn der Ruhezeit 
des Umgebetteten im Reihengrab. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 ist die Gebühr für eine Bestattung außer der Reihe zu entrichten. In den 
Fällen der Absätze 2 und 3 ist die volle Gebühr für Wahlgräber zu entrichten; § 15 Abs. 4 gilt un-
eingeschränkt. 

§ 29 Obhuts- und Überwachungspflicht 

(1) Der Stadt obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden Obhuts- und 
Überwachungspflichten. Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Be-
nutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tie-
re entstehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die 
Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 

(2) Verfügungsberechtigten und Nutzungsberechtigte haften für die schuldhaft verursachten Schä-
den, die infolge einer unsachgemäßen oder den Vorschriften der Friedhofssatzung widerspre-
chenden Benutzung oder eines mangelhaften Zustands der Grabstätten entstehen. Sie haben 
die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend ge-
macht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere Verfügungsberechtigte oder Nutzungsbe-
rechtigte zurück, so haften diese als Gesamtschuldner. 

(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die nach § 4 zugelassenen Gewerbetreibenden, auch 
für deren Bedienstete. 

§ 30 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 2 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
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1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt 

2. entgegen § 3 Abs. 1 und 2 

a) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die 
Weisungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 

b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art befährt, 

c) während einer Bestattung oder Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten ausführt, 

d) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt 
sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise betritt, 

e) Tiere mitbringt, 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der hierfür bestimmten Stellen ablagert, 

g) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen sowie Dienstleistungen verkauft, 

h) Druckschriften verteilt, 

i) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen erstellt und verwertet, außer zu privaten 
Zwecken. 

j) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt, 
Einfriedungen und Hecken übersteigt und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege 
dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen betritt. 

k) lärmt, isst und trinkt, lagert. 

3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 4 Abs. 1), oder 
gegen die Vorschriften des § 4 Abs. 3 und 4 verstößt 

4. als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Gewerbetreibender Grabmale und 
sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet, verändert oder entfernt (§ 20 
Abs. 1 und 3, § 23 Abs. 1) 

5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§ 22 
Abs. 1). 

§ 31 Gebühren 

Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen und für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Bestat-
tungswesens werden Gebühren nach der jeweils geltenden Bestattungsgebührenordnung erhoben. 

§ 32 Inkrafttreten 

(1) Diese Friedhofsordnung tritt am 01.01.1979 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

a) Friedhofsordnung der Stadt Waiblingen vom 30.9.1971  

b) Friedhofsordnung der ehemaligen Gemeinde Bittenfeld vom 16-7-1963 

c) Friedhofsordnung der ehemaligen Gemeinde Hegnach vom 9.6.1972  

d) Friedhofsordnung der ehemaligen Gemeinde Hohenacker vom 22.9.1972  

e) Friedhofsordnung der ehemaligen Gemeinde Neustadt vom 19.2.1971. 

 

§ 27 bleibt unberührt. 


